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Überregionale Verbreitungshindernisse für Wildtiere abbauen 
 

Zielsetzung 

Der Kanton setzt sich dafür ein, dass überregionale Verbreitungshindernisse für wildlebende Säugetiere (gemäss kantonalem 

Konzept) längerfristig abgebaut werden, um die Durchgängigkeit des Kantons für Tiere zu verbessern. 

 Hauptziele: E Natur und Landschaft schonen und entwickeln 

 
LANAT 

 TBA 

Bund Bundesamt für Strassen 

Bundesamt für Umwelt 

Regionen Alle Regionen 

Gemeinden Alle Gemeinden 

Andere Kantone Betroffene 

Nachbarkantone 

Federführung: Jagdinspektorat 

 

Massnahme 

Umsetzung des Konzepts zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern. 

Vorgehen 

1. Die beteiligten Stellen setzen das Konzept in ihrer Zuständigkeit eigenverantwortlich um. 

2. Das Tiefbauamt bringt dem Jagdinspektorat das Strassenbauprogramm zur Kenntnis. Dieses macht auf mögliche Verbesserungen 

im Bereich Kleintier bzw. Amphibiendurchlässen aufmerksam. 

 

Abhängigkeiten/Zielkonflikte 

Mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) ab 2008 fällt die Erhaltungsplanung der 

Nationalstrassen unter die Kompetenz des ASTRA. Die Bauherrenkompetenzen des Kantons werden vom Bund übernommen. 

Der Ausbau der Verkehrsträger und das Wachstum der Siedlungen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer weitgehenden 

Zerstückelung der Landschaft und ihrer natürlichen Lebensräume geführt. Betroffen davon sind vor allem die wildlebenden 

Säugetiere, aber auch Amphibien und Reptilien, welche in den dicht bevölkerten Gebieten des Kantons in einer durch Barrieren 

begrenzten Umwelt leben. 

 

Grundlagen 

- Konzept zum Abbau von Verbreitungshindernissen für Wildtiere im Kanton Bern (2007) und Unterlagen Jagdinspektorat 

- Korridore für Wildtiere in der Schweiz (BUWAL 2001), Nationales ökologisches Netzwerk REN (BUWAL 2004) 

- Strassenbauprogramm des Kantons und Bauprogramm des Bundes für die Nationalstrassen, Bahn 2000, Alptransit 

Hinweise zum Controlling 

Indikator: Anzahl bezüglich Durchgängigkeit verbesserter Verbreitungshindernisse 

Beteiligte Stellen 

AGR Kanton Bern 

AUE 

Jagdinspektorat 

Kurzfristig 

Mittelfristig 

Daueraufgabe 

bis 2026 

2027  bis  2030 

Realisierung Stand der Koordination 

der Gesamtmassnahme 

Festsetzung 
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Liste der Verbreitungshindernisse  
 

Verbreitungshindernisse sortiert nach Handlungsbedarf  

 

Objekt  Bezeichnung  Gesamtbeurteilung des Handlungsbedarfs  

3* Wangen a. d. Aare  hoch, in Projektierung 

6 Hindelbank hoch, da 7 nicht machbar 

8  Rapperswil / Schüpfen  hoch, da 7 nicht machbar  

10  Lyss  hoch  

14*  Neuenegg  hoch  

20*  Interlaken hoch 

21 Hofstetten b. Brienz hoch 

9* Grossaffoltern / Schüpfen mittel 

11* Gampelen / Le Landeron   mittel (hoch westlich von Gampelen); hoch im Kanton Neuenburg  

12*  Ins  mittel; hoch im Kanton Freiburg 

13* Mühleberg   In Ausführung 

16* Kiesen  Massnahmen ausgeführt 

17 Spiez  mittel 

1* Niederbipp  (zur Zeit) nicht machbar 

2 Oberbipp (zur Zeit) nicht machbar 

7* Moosseedorf (zur Zeit) nicht machbar 

15 Rubigen Massnahmen ausgeführt  

18* Emdthal   Massnahmen ausgeführt  

4*  Utzenstorf  Massnahmen ausgeführt (Bahn 2000) 

5*  Kernenried  Massnahmen ausgeführt (Bahn 2000) 

19  Reichenbach  Massnahmen ausgeführt (AlpTransit) 

* Korridor von überregionaler Bedeutung  


